
 NEUE NOMENKLATUR

Gültig ab 1. Mai 2017

Gehalt bis zum 5. Dj. Gehalt ab dem 6. Dj. Gehalt ab dem 11. Dj. Gehalt ab dem 16. Dj. Gehalt ab dem 21. Dj.

1.965,00€                     2.014,10€                      2.063,30€                      2.112,40€                      2.161,50€                      

Gehalt bis zum 5. Dj Gehalt ab dem 6. Dj. Gehalt ab dem 11. Dj. Gehalt ab dem 16. Dj. Gehalt ab dem 21. Dj.

1.885,00€                     1.932,10€                      1.979,30€                      2.026,40€                      2.073,50€                      

Gehalt bis zum 5. Dj. Gehalt ab dem 6. Dj. Gehalt ab dem 11. Dj. Gehalt ab dem 16. Dj. Gehalt ab dem 21. Dj.

1.610,00€                     1.650,30€                      1.690,50€                      1.730,80€                      1.771,00€                      

Gehaltstabelle Angestellte

Angestellte, die mit der Geschäftsführung betraut sind

wie z.B. HoteldirektorIn, GeschäftsführerIn, jeweils mit maßgeblichem Einfluss auf die Unternehmensleitung

Beschäftigungsgruppe 0

Beschäftigungsgruppe 1

für das steirische Hotel- und Gastgewerbe

Angestellte mit großem Verantwortungsbereich

AbteilungsleiterInnen, die aufgrund entsprechender Qualifikationen

- sehr anspruchsvolle berufseinschlägige Arbeiten selbständig und unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte 

verantwortungsbewusst verrichten und

- umfassende fachliche und personelle Verwantwortung für ihnen unterstellte Arbeitskräfte tragen.

Beispiele: AbteilungsleiterIn, LeiterIn der Buchhaltung, EmpfangchefIn, HauptkassierIn, LagerverwalterIn mit 

Einkauftsberechtigung, kaufmännische RestaurantleiterIn, Sales- und MarketingmangerIn, PersonaldirekorIn, Chefsteward/ess, Food- 

and Beverage-LeiterIn, IT-ManagerIn, LeiterIn des Housekeeping-Bereichs

Beschäftigungsgruppe 2

Angestellte mit erweitertem Verantwortungsbereich

AbteilungsleiterInnen, die aufgrund ihres Verwantwortungsbereiches nicht unter die Beschäftigungsgruppe 1 fallen, 

StellvertreterInnen von AbteilungsleiterInnen in der Beschäftigungsgruppe 1, sowie sonstige Angestellte, die aufgrund 

entsprechender Qualifikationen

- berufseinschlägige Arbeiten selbständig und unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte verantwortungsbewusst 

verrichten und

- fachliche Verantwortung für ihnen unterstellte Arbeitskräfte tragen.

Beispiele: Abteilungsleiter-StellvertreterIn, Food- and Beverageverantwortliche/r, Housekeeping-Verantwortliche/r, 

BilanzbuchhalterIn, LagerverwalterIn ohne Einkauftsberechtigung
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Gehalt bis zum 5. Dj. Gehalt ab dem 6.Dj. Gehalt ab dem 11.Dj. Gehalt ab dem 16 Dj. Gehalt ab dem 21. Dj.

1.560,00€                     1.599,00€                      1.638,00€                      1.677,00€                      1.716,00€                      

Gehalt

 1 Anstellungsjahr

Gehalt

2 Anstellungsjahr

1.480,00€                     1.480,00€                      

Gehalt bis zum 5. Dj. Gehalt ab dem 6. Dj. Gehalt ab dem 11. Dj. Gehalt ab dem 16. Dj. Gehalt ab dem 21. Dj.

1.460,00€                     1.496,50€                      1.533,00€                      1.569,50€                      1.606,00€                      

1. Lehrjahr 2. Lehrjahr 3. Lehrjahr 4. Lehrjahr u. Doppellehre

700,00€                         800,00€                         900,00€                         1.000,00€                      

Beschäftigungsgruppe 5

Angestellte ohne abgeschlossene facheinschlägige Berufsausbildung

Angestellte ohne abgeschlossene facheinschlägige Berufsausbildung und angestellte Hilfskräfte in allen Bereichen

Beispiele: Berufe wie in der Beschäftigungsgruppe 3, nur ohne abgeschlossene facheinschlägige Berufsausbildung, sowie 

HilfsbuchhalterIn, TelefonistIn, Diskjockey im Angestelltenverhältnis, Bürohilfskräfte und sonstige Hilfskräfte im 

Angestelltenverhältnis

Lehrlingsentschädigung

Kaufmännischer Lehrling

Hotel und GastgewerbeassistentIn

Angestellte nach Abschluss der Lehre bzw. nach Schulabschluss im 1. und 2. Anstellungsjahr

Angestellte mit abgeschlossener facheinschlägiger Lehre bzw. mit Abschluss einer mindestens 3-jährigen facheinschlägigen 

berufsbildenden mittleren Schule bzw. einer facheinschlägigen berufsbildenden höheren Schule in den ersten zwei Jahren nach 

Lehrabschluss bzw. Schulabschluss

Beschäftigungsgruppe 3

Angestellte mit abgeschlossener Berufsausbildung im berufseinschlägigen Aufgabenbereich

Angestellte mit abgeschlossener facheinschlägiger Lehre bzw. mit Abschluss einer mindestens 3-jährigen facheinschlägigen 

berufsbildenden mittleren Schule bzw. einer facheinschlägigen berufsbildenden höheren Schule oder einer facheinschlägigen 

höherwertigen Ausbildung

Beispiele: BuchhalterIn, LohnverrechnerIn, SekretärIn, KassierIn, Reservierungsangestellte/r, Sales- und MarketingassistenIn, Night-

AuditorIn, Konferenz- , Seminar- und BankettbetreuerIn, HotelassistentIn, RezeptionistIn, AnimateurIn, Hotel- und Gastgewerbe-

AssistentIn, Food- and Beverage-AssistentIn, SupervisorIn, IT-AssistentIn

Beschäftigungsgruppe 4

Diverse Zuschläge

Nachtarbeitszuschlag pro Nachtdienst
Fremdsprachenzulage 
Fehlgeldentschädigung

€ 21,50
€ 30,50 
€ 31,00
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